
10.4 Anlage 4: Selbstauskunftserklärung

Selbstauskunftserklärung

Personalien der/des Erklärenden

Name, Vorname

Geburtsdatum, Ort

Anschrift

Tätigkeit der/des Erklärenden

Einrichtung, Stellensitz

Stellenbezeichnung

Erklärung

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter 
Gewalt1 rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren 
gegen mich eingeleitet worden ist. 

Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, ver-
pflichte ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten umgehend mitzuteilen. 

   
Ort und Datum    Unterschrift

1  §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Abs. 3, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 STGB
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Selbstauskunft der*des Ehrenamtlichen zur persönlichen Eignung  
für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen gemäß § 72a SBG VIII

(Nachname)                (Vorname)                  (Geburtsdatum) 

Hiermit erkläre ich, dass ich nicht gerichtlich bestraft2 bin wegen  
der Vollendung oder des Versuchs folgender Straftaten:

 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB);

 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184g StGB);

 Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB);

 Menschenhandel (§§ 232 bis 233a StGB);

 Menschenraum, Verschleppung, Entziehung Minderjähriger oder Kinderhalden  
(§§ 234 bis 236 StGB).

Weiter erkläre ich, dass

 ich keine Kenntnis davon habe, dass gegen mich wegen des Verdachts der Bege-
hung einer der oben genannten Straftaten ein Haftbefehl erlassen oder Anklage 
erhoben ist.

 wegen des Verdachts der Begehung folgender der oben genannten Straftat/-en 
gegen mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist.

 ich den Verhaltenskodex des Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg gelesen und 
verstanden habe und mich darum bemühe, diesen einzuhalten.

 ich an einer Schulung zur Thematik Prävention sexualisierter Gewalt teilgenommen 
habe.

Ich verpflichte mich, meinen Auftraggeber Diözesanvorstand unverzüglich zu informieren, 
sobald ich davon Kenntnis erhalte, dass wegen des Verdachts der Begehung einer der 
oben genannten Straftat/-en g egen mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben 
ist. Eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer der oben genannten Straftat/-en werde 
ich unverzüglich anzeigen. 

   
Ort und Datum    Unterschrift

2 Gemeint sind alle rechtskräftigen Strafbefehle oder Verurteilungen im In- und Ausland 
(dort nach den entsprechenden ausländischen Strafrechtsnormen), die noch nicht getilgt 
im Sinne des Bundeszentralregistergesetztes (BZRG) sind.

  .  . 
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Auflistung der Straftatbestände des Strafgesetzbuchs,  
auf die Erklärung Bezug nimmt: 

§ 171  Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht

§ 174  Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174a  Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlichen Verwahrten  
 oder Kranken und Hilfsbedürftigen Einrichtungen

§ 174b  Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

§ 174c  Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs-  
 oder Betreuungsverhältnisses

§ 176  Sexueller Missbrauch von Kindern 

§ 176a  Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 

§ 176b  Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 177  Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

§ 179  Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen

§ 180  Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

§ 180a  Ausbeutung von Prostituierten

§ 181a  Zuhälterei

§ 182  Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

§ 183  Exhibitionistische Handlungen

§ 183a  Erregung öffentlichen Ärgernisses

§ 184  Verbreitung pornographischer Schriften

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften

§ 184b  Verbreitung, Erwerb oder Besitz kinderpornographischer Schriften

§ 184c  Verbreitung, Erwerb oder Besitz jugendpornographischer Schriften

§ 184d  Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien;  
 Abruf kinder- und jugendpornographischer Inhalte mittels Telemedien

§ 184e  Veranstaltung und Besuch Kinder- und jugendpornographischer Darbietungen

§ 184f  Ausübung der verbotenen Prostitution

§ 225  Misshandlung von Schutzbefohlenen

§ 232  Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung

§ 233  Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft

§ 233a  Förderung des Menschenhandels

§ 234  Menschenraub

§ 235  Entziehung Minderjähriger

§236  Kinderhandel
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